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Zitat von Tom123

1 Jahr ohne Bewährung? Als Ersttäterin 1 Jahr mit Bewährung. Durch ihr Verhalten ist
ein Mensch gestorben und sie ist schon vorbestraft. Dazu hat sie wissentlich so
gehandelt. Nicht an Corona "zu glauben" ist eine Sache. Aber dann muss man nicht
noch andere anstecken.

Der Vorsatz ist bei sowas sehr schwierig bis gar nicht nachweisbar. Das wird zu keiner
Verurteilung führen.
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